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Ordnungsbehördliche Verordnung 

zur Unterschutzstellung des Denkmalbereichs 


„Jägervorstadt“ in Potsdam


Vom 27. März 2007 

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Brandenburgischen Denkmal
schutzgesetzes vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 215) in Verbin
dung mit den §§ 11 und 24 des Ordnungsbehördengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996 
(GVBl. I S. 266), von denen § 24 durch Gesetz vom 20. April 
2004 (GVBl. I S. 153) neu gefasst worden ist, verordnet die 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur: 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung umfasst 
das Gebiet südlich der Parkstraße und des Voltaireweges (ehe
maliger Königsweg) ab Schlegelstraße, westlich der Jägerallee 
(ehemalige kurfürstliche Landschaftsallee „Zum Eichberg“), 
nördlich der Hegelallee (ehemaliger nördlicher Stadtmauer
bereich) und östlich der Schopenhauerstraße zwischen Hegel
allee und Weinbergstraße, des Mühlenbergweges sowie daran 
anschließend der Gregor-Mendel-Straße bis Parkstraße (Grenze 
zum räumlichen Geltungsbereich der Denkmalbereichssatzung 
Berlin-Potsdamer Kulturlandschaft). Folgende Straßen sind 
vom räumlichen Geltungsbereich in Teilen oder vollständig be
troffen: Schlegelstraße, Tieckstraße, Brentanoweg, Ulanenweg, 
Jägerallee, Gregor-Mendel-Straße (östlicher Teil), Weinberg
straße, Mauerstraße, Hegelallee (westlicher Teil). 

(2) Der räumliche Geltungsbereich umfasst folgende Flurstü
cke der Flur 25 in der Gemarkung Potsdam: 

4 - 11, 13, 14/1, 14/2, 16, 18 - 47, 49 - 55, 56/1, 56/2, 58 - 66, 
67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70 - 75, 76/1, 76/2, 77 - 80, 
81/1, 81/2, 82/1, 82/3, 82/4, 83/1, 83/3, 83/4, 84/3, 84/4, 84/5, 
86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88, 91/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 
92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 95 - 103, 104/1, 105 - 108, 120 - 123, 
125 - 137, 138 teilweise, 139 - 142, 143/1, 143/2, 144 - 163, 
165, 167, 168/2, 168/3, 168/5, 168/6, 169/2, 170 - 173, 176/1, 
176/2, 177/1, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 182/1, 182/2, 183, 
184, 186 - 191, 192/1, 192/2, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 
194/1, 194/2, 195, 196, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 198/1, 
198/2, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204 - 208, 
1028 - 1030, 1032, 1097, 1115, 1116, 1132, 1142, 1148, 1157, 
1344 - 1352, 1361, 1362, 1393, 1394, 1397 - 1400, 1449 - 1451, 
1454, 1455, 1503, 1522, 1523, 1525 - 1534, 1536, 1546, 1547. 

(3) Der räumliche Geltungsbereich ist in der als Anlage 1 bei
gefügten Flurkarte im Maßstab 1 : 4 000 entsprechend gekenn
zeichnet. 

§ 2 
Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Im sachlichen Geltungsbereich dieser Verordnung sind aus 
den in der Anlage 2 aufgeführten Gründen geschützt: 

a)	 der historische Siedlungsgrundriss (Einzel- sowie straßen
begleitende Bebauung einschließlich der vorhandenen 
Hinterhäuser, Remisen, Pavillons, Pergolen, rückwärtigen 
und seitlichen Freiräume sowie insbesondere die Vorgar
tenbereiche mit ihren Einfriedungen, Einfriedungsresten, 
Einfriedungstoren, Zufahrten, Zuwegungen mit den histo
rischen Oberflächenbefestigungen sowie mit den histo
rischen Gartengestaltungselementen wie Brunnen und 
Skulpturen aus Natur- oder Kunststein), 

b)	 die das äußere Erscheinungsbild des Vorstadtbereichs prä
gende Substanz mit den baulichen Strukturen, vorhande
nen Karreebildungen und den Resten der gärtnerischen An
lagen, die historischen Fassadendetails, historisch authenti
schen Dachformen und -deckungsmaterialien und die noch 
vorhandenen originalen Treppenhausanlagen, die sich in 
der Außenstruktur eines Gebäudes abzeichnen, 

c)	 die vorhandenen umschließenden unter § 1 Abs. 1 benann
ten Straßenzüge sowie die das Gebiet querenden Straßen 
(Brentanoweg, Gregor-Mendel-Straße, Tieck-, Schlegel-
und Weinbergstraße) mit den noch vorhandenen histori
schen Pflasterungen, Gehweg- und Zaunanlagen, histori
schen Steinsetzungen auf und außerhalb der Grundstücke. 

(2) Der historische Siedlungsgrundriss sowie das Erschei
nungsbild werden geprägt durch 

a)	 die weitgehend für Potsdam typische Vorstadtbebauung mit 
traufständigen klassizistischen und gründerzeitlichen Bür
gerhäusern, Villen und Landhäusern, Zwerchgiebel- und 
Turmvillen (insbesondere aus der Mitte des 19. Jahrhun
derts für Angehörige des Militärs und des Hofes), die groß
zügige Parzellierung des ehemals ländlichen Gebietes mit 
zum Teil gut erhaltenen Remisen-, Vorgarten-, Hausgarten-
oder Parkanlagen (mit Exedren und Brunnen) nach den 
ursprünglichen landschaftlichen und hydrologischen Ge
gebenheiten, 

b)	 die traufständigen, abgewalmten Siedlungshäuser aus den 
20er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Zwischenmauern und 
den sogenannten Parkbändern (Voltaireweg, Parkstraße, 
Schlegelstraße, Gregor-Mendel-Straße), die sich besonders 
in das umgebende Großgrün einpassen, 

c)	 den Verlauf der straßenraumbildenden Fluchtlinien, die 
Einfahrten sowie durch die kunstvollen Vorgarten-Zaun
anlagen mit der entsprechenden Staffelung nach der topo
grafischen Lage (insbesondere Gregor-Mendel- und Wein
bergstraße), 

d)	 die terrassierte Bebauung und Geländemodellierung im 
Bereich des ehemaligen Mühlenberges, 

e)	 die Kasernenbebauung (dominierendes selbständig ge
schütztes Denkmal) im nordöstlichen Denkmalbereich so
wie die städtebaulich intakte Struktur der klassizistischen, 
großräumigen Villenbebauung (Einzelhausstellung bezie
hungsweise beginnende städtische Reihung von Mehrfami
lienwohnhäusern zur Gründerzeit mit klassizistischen, aber 
auch anderen historisierenden Details mit Betonung 
der Eckbebauung oder in symmetrischer Anordnung), die 
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Maßstäblichkeit der Bebauung mit den betonten Hauptge
bäuden und den zurückgesetzten Remisen sowie die teil
weise noch vorhandene gesonderte Erschließung für die 
Dienstboten, 

f)	 die überwiegend flach geneigten Satteldächer und flachen 
Übergiebelungen der Risalite, die Attikageschosse und die 
Altananbauten, 

g)	 die noch überall nachzuweisende handwerkliche und künst
lerische Fertigkeit der Potsdamer Bauhandwerksmeister so
wie die architektonischen Hinweise auf die Schinkel- und 
Persiusschule, insbesondere bei den straßenseitigen Schau
fassaden, 

h)	 die nahezu vollständige Bausubstanz aus der zweiten Hälf
te des 19. Jahrhunderts, 

i)	 die große Anzahl von Sichtbezügen, die sich innerhalb der 
Jägervorstadt sowie nach und von außen ergeben, insbe
sondere die Ausblicke aus dem Schlosspark Sanssouci auf 
die gegenüberliegende Bebauung im Bereich der Schopen
hauerstraße (Staffagewirkung) sowie die durch die Höhen
situation am ehemaligen Mühlen- und Weinberg vermittel
ten Sichtbeziehungen auf die bürgerlichen Bauten am 
Hang und entgegengesetzt von Hanggrundstücken auf das 
Stadtgebiet und den Schlosspark Sanssouci. 

§ 3 
Rechtsfolgen 

(1) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung unterliegt der Denk
malbereich im Rahmen des räumlichen und sachlichen Gel
tungsbereichs gemäß den §§ 1 und 2 den Bestimmungen des 
Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes. Der Denkmal
bereich ist ein Denkmal im Sinne des Brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetzes (§ 2 Abs. 2 Nr. 2). 

(2) Unberührt von dieser Verordnung bleibt der bestehende 
Schutz der zum Denkmalbereich „Jägervorstadt“ gehörenden 
eigenständigen Denkmale im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 4 
des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes sowie des an
grenzenden Denkmalbereichs Berlin-Potsdamer Kulturland
schaft. 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. Sie wird aufgehoben, sobald die Landes
hauptstadt Potsdam nach § 4 Abs. 1 des Brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetzes eine Denkmalbereichssatzung erlassen 
hat. 

Potsdam, den 27. März 2007 

Die Ministerin für Wissenschaft,

Forschung und Kultur


Prof. Dr. Johanna Wanka
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Anlage 2 
(zu § 2 Abs. 1) 

Wesentliche Gründe der Unterschutzstellung des Denkmal
bereichs gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 in Verbindung 
mit § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 des Brandenburgischen Denk
malschutzgesetzes (BbgDSchG) 

Die Jägervorstadt erfüllt als eine Mehrheit baulicher Anlagen 
mit ihren Freiflächen die Voraussetzungen eines Denkmalbe
reichs im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 BbgDSchG, da diese in ih
rer Gesamterscheinung, Struktur und Funktion ein hervorge
hobenes Zeugnis der Siedlungsgeschichte, des Städtebaus so
wie der Garten- und Landschaftsgestaltung darstellt. Mit der 
Jägervorstadt ist eine für die Potsdamer Vorstadtbildung in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Bereich einzelner zu
nächst vorhandener klassizistischer Villen des preußischen 
Adels oder königlicher Bediensteter einzigartige städtebauli
che und architektonische Situation in gehobener Wohnlage ent
standen und erhalten. Die nördliche Vorstadt – zugleich wich
tigste Erweiterung des Stadtraums bis zur Gründerzeit – doku
mentiert einerseits den Bauboom nach Erhalt der französischen 
Kriegskontributionen und andererseits die planerische Berück
sichtigung des sensiblen Gebietes südlich des Grünzuges 
Sanssouci-Neuer Garten und westlich des Schlossparks durch 
die Aufnahme der sich einfügenden freiräumlichen Villenhaus-
Bebauung in stadtplanerisch ausgewogener Distanz zu den sich 
nördlich anschließenden Kasernenanlagen (dem „Arbeitsplatz“ 
vieler in dieser Vorstadt ansässigen Offiziere). 

Weiterhin dokumentiert dieser Bereich auch den unauffälligen 
Übergang der Formgebung von einer klassizistischen herr
schaftlichen Villa zum villenartigen Mehrfamilien-Wohnhaus 
unter Beibehaltung des repräsentativen Erscheinungsbildes so
wie der Gartenräume. Dies blieb auch so, als der städtische, ge
schlossene Charakter der Häuserreihung an der Jägerallee oder 
die Siedlungsbebauung in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts 
in der Schlegelstraße begann. 

In der Gesamtbetrachtung, insbesondere der wirkungsvollen 
Zuordnung der Bebauungsabschnitte des Vorstadtbereichs, 
wird ein stadträumliches Geflecht von Wohnnutzungen abge
stufter gesellschaftlicher Relevanz dokumentiert, das die 
Hintergründe der Entwicklung der Orts-, Sozial- und Bauge
schichte der Residenz-, Garnisons- und Beamtenstadt Potsdam 
unter Einbeziehung der oberen Handwerkerschicht beleuchtet. 
Dieser Entwicklungsprozess schließt auch die beginnende libe
rale Bautätigkeit ein, wofür die „Kochschen Häuser“ stehen, 
die im gewissen Sinne „standardisiert“ beplant wurden und die 
vor allem ein Ausweis der „arrivierten“ Handwerkerschicht in 
dem Gebiet sind. 

Neben diesem sozialpolitischen und baugeschichtlichen As
pekt aus der Zeit der königlichen Hofbaumeister und der 
frühen Kaiserzeit tritt somit auch das städtebauliche Kriterium 
sowie der kulturgeschichtliche und künstlerische Wert der Be
bauung der gesamten Jägervorstadt als Denkmalwert – nicht 

nur für die Stadt Potsdam – hervor. Von außerordentlicher Be
deutung sind in diesem Zusammenhang die an den Schlosspark 
Sanssouci beziehungsweise an die historische Verkehrsverbin
dung von Sanssouci zum Neuen Garten angrenzenden Gebiete, 
da ihre Bebauung die Interessen des Königshauses direkt be
rührten und in den baulichen Anlagen teilweise der direkte Ein
griff des Königs in das Baugeschehen Gestalt annimmt. Ein 
ebenso großer Bedeutungsgehalt ist der Jägervorstadt dadurch 
gegeben, dass sie (von wenigen Ausnahmen bürgerlicher Bauten 
am Brauhausberg abgesehen), den einzigen stadtbildbegrenzen
den Höhenzug in Potsdam besetzt, der nicht durch Bauten des 
Hofes oder des Staates, sondern durch Architektur privater 
Bauherren charakterisiert ist. Diese städtebauliche Gesamt
erscheinung ist nicht nur innerhalb oder im engeren Grenzge
biet der Jägervorstadt mit den benachbarten Stadtteilen, son
dern als Charakteristikum von den umliegenden Aussichts
punkten auf den Potsdam umgebenden Höhenzügen erkennbar. 

Bei kreisfreien Städten kann die oberste Denkmalschutz
behörde einen Denkmalbereich durch ordnungsbehördliche 
Verordnung gemäß § 4 Abs. 2 BbgDSchG unter Schutz stellen, 
wenn die kreisfreie Stadt keine Denkmalbereichssatzung erlas
sen hat und eine Gefährdung der Substanz der Anlagen des 
Denkmalbereichs oder ihrer Gesamterscheinung, Struktur, 
Funktion oder sie prägenden sonstigen Bezugs zu besorgen ist. 
Die Landeshauptstadt Potsdam hat trotz längerer Kenntnis da
rum, dass es sich bei der Jägervorstadt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 
BbgDSchG um einen Denkmalbereich handelt, bisher keine 
entsprechende Denkmalbereichssatzung erlassen. 

Der obersten Denkmalschutzbehörde liegen hinreichende An
haltspunkte darüber vor, dass für exponierte Grundstücke im 
Denkmalbereich fortgeschrittene Bauplanungen (Genehmi
gungsplanung) mit entsprechendem Baumassenzuwachs vor
liegen, die alsbald zur Genehmigung bei der zuständigen unte
ren Bauaufsichtsbehörde beantragt werden sollen. Zudem sind 
bereits Baugenehmigungsverfahren bei der unteren Bauauf
sichtsbehörde anhängig, die Bauvorhaben mit nicht unerheb
lichem Baumassenzuwachs oder Maßnahmen an den Denk
malbereich prägenden baulichen Anlagen zum Gegenstand ha
ben. Weiterhin stehen einzelne Grundstücke mit den Denkmal
bereich prägenden baulichen Anlagen zum Verkauf. Der auf 
den bereits in der baulichen Planung befindlichen und auf den 
zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücken lastende Verwer
tungs- beziehungsweise Veränderungsdruck lässt nach allge
meiner Lebenserfahrung erwarten, dass auch Bauvorhaben von 
Grundstückseigentümern forciert werden, die auf Grund ihres 
Umfangs (Bebauungsdichte) und/oder der substanziellen Ein
griffe zum Verlust von Substanz der Anlagen des Denkmal
bereichs oder zur Beeinträchtigung der Gesamterscheinung 
und Struktur des Denkmalbereichs führen können. Dieser ge
fahrdrohende Zustand für den Denkmalbereich lässt sich mit 
dessen Unterschutzstellung abwenden, da die hierdurch im 
Rahmen des räumlichen und sachlichen Geltungsbereichs die
ser Verordnung begründete denkmalrechtliche Erlaubnispflich
tigkeit von Maßnahmen die Berücksichtigung der Belange des 
Denkmalschutzes zur Erhaltung des Denkmalbereichs ange
messen sicherstellt. 
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Dritte Verordnung 

zur Änderung der Kapazitätsverordnung


Vom 4. April 2007 

Auf Grund des § 27 Abs. 3 des Brandenburgischen Hochschul
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juli 2004 
(GVBl. I S. 394) in Verbindung mit Artikel 7 und Artikel 16 
Abs. 1 Nr. 15 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studien
plätzen vom 3. Mai 2000 (GVBl. I S. 62) verordnet die Ministe
rin für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Benehmen mit 
der jeweiligen Hochschule: 

Artikel 1 

Die Kapazitätsverordnung vom 30. Juni 1994 (GVBl. II S. 588), 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 20. Juli 2003 
(GVBl. II S. 437), wird wie folgt geändert: 

1.	 § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Festsetzung der Zulassungszahlen nach § 27 Abs. 1 
und 3 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes in Ver
bindung mit § 2 geht die Überprüfung voraus, ob im Rah
men der verfügbaren Mittel die Möglichkeiten zur Nutzung 
der vorhandenen Ausbildungskapazität ausgeschöpft wor
den sind. Hierzu wird die jährliche Aufnahmekapazität in 
zwei Verfahrensschritten ermittelt: 

1.	 Berechnung auf Grund der personellen Ausstattung 
nach den Vorschriften des Abschnitts 2; 

2.	 Überprüfung des Ergebnisses nach Nummer 1 anhand 
der weiteren kapazitätsbestimmenden Kriterien nach 
den Vorschriften des Abschnitts 3.“ 

2.	 § 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Hochschulen legen den Bericht nach Artikel 7 Abs. 5 
des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen in 
der Zeit vom 1. bis 31. März jedes Jahres für das darauf
folgende Studienjahr dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur vor.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Wintersemester 
2007/2008. 

Potsdam, den 4. April 2007 

Die Ministerin für Wissenschaft,

Forschung und Kultur


Prof. Dr. Johanna Wanka


Zweite Verordnung zur Änderung 
der Gemeindehaushaltsverordnung 

Vom 16. April 2007 

Auf Grund des § 133 Abs. 1 Nr. 6 der Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 154) verordnet der Minister des Innern im Einvernehmen 
mit dem Minister der Finanzen: 

Artikel 1 

Die Gemeindehaushaltsverordnung vom 26. Juni 2002 (GVBl. II 
S. 414), geändert durch Verordnung vom 4. Dezember 2002 
(GVBl. II S. 686), wird wie folgt geändert: 

§ 25a wird wie folgt gefasst: 

„§ 25a 
Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1) Öffentliche Aufträge sind in einem transparenten und dis
kriminierungsfreien Verfahren zu vergeben. Dem Abschluss 
von Verträgen über Lieferungen und Leistungen muss eine öf
fentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur 
des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme recht
fertigen. 

(2) Verträge über Bauleistungen, für die der Vierte Teil des Ge
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht gilt, sind nach 
den Vorschriften der §§ 1 bis 30 des ersten Abschnitts des Teils A 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 20. März 2006 (BAnz. Nr. 94a 
vom 18. Mai 2006) zu schließen. Dies gilt unbeschadet des Ab
satzes 1 Satz 1 bis zum 31. März 2010 mit der Maßgabe, dass 
eine beschränkte Ausschreibung auch zulässig ist, wenn der Auf
tragswert (einschließlich Umsatzsteuer) 200 000 Euro nicht über
schreitet, und dass eine freihändige Vergabe auch zulässig ist, 
wenn der Auftragswert (einschließlich Umsatzsteuer) 20 000 Eu
ro nicht überschreitet. 

(3) Verträge über Lieferungen und gewerbliche Dienstleistun
gen, für die der Vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen nicht gilt, sind nach den Vorschriften des ersten 
Abschnitts des Teils A der Verdingungsordnung für Leistungen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. April 2006 (BAnz. 
Nr. 100a vom 30. Mai 2006) zu schließen. Dies gilt unbescha
det des Absatzes 1 Satz 1 bis zum 31. März 2010 mit der Maß
gabe, dass eine freihändige Vergabe auch zulässig ist, wenn der 
Auftragswert (einschließlich Umsatzsteuer) 20 000 Euro nicht 
überschreitet. 

(4) Bei Aufträgen bis 500 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) 
kann auf einen Vergabevermerk verzichtet werden. 

(5) Öffentliche Aufträge dürfen nicht allein zu dem Zweck auf
geteilt werden, eine öffentliche oder beschränkte Ausschrei
bung zu umgehen.“ 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 16. April 2007 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 

Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung

zum Führen von Charterbooten ohne Fahrerlaubnis


auf ausgewählten schiffbaren Gewässern 

des Landes Brandenburg


Vom 17. April 2007 

Auf Grund des § 46 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgischen Was
sergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. De
zember 2004 (GVBl. 2005 I S. 50) verordnet der Minister für 
Infrastruktur und Raumordnung im Benehmen mit dem Minis
ter für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucher
schutz: 

Artikel 1 

Die Verordnung zum Führen von Charterbooten ohne Fahr
erlaubnis auf ausgewählten schiffbaren Gewässern des Landes 
Brandenburg vom 19. Mai 2004 (GVBl. II S. 382) wird wie 
folgt geändert: 

1.	 § 6 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Dem Antrag auf Erteilung, Verlängerung oder Ände
rung des Zulassungszeugnisses ist der Nachweis über die 
Fahrtauglichkeit nach § 5 beizufügen.“ 

2.	 § 13 wird wie folgt gefasst: 

„§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.“ 

3.	 Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt: 

Lfd. 
Nr. 

Schiffbares 
Landesge
wässer 

von bis Beschränkungen 

„4 Spree Wehr
anlage 
Leibsch 

Einlauf 
Glower 
See 

Die Schleuse 
Kossenblatt ist 
beschränkt auf 
eine Fahrzeug
länge ≤ 10 m.“ 

Artikel 2


Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.


Potsdam, den 17. April 2007 

Der Minister für Infrastruktur und Raumordnung


Reinhold Dellmann
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